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Alles, vas eine Gehäſſigkeit zwiſchen den verſchiedenen Glaubens—
genoſſen hervorrufen könnte, 3 u vermeiden. Der Soldat
ſoll demnach die Achtung, welche jeder religiöſen Cber⸗
zeugung gebührt, bei keiner Gelegenheit verletzen,
ſie vielmehr jederzeit würdig zum Ausdrucke bringen. „Dieſer
Geſichtspunct iſt auch für das Verhalten des Militärs bei der
Betheiligung religiöſen Feſtlichkeiten maßgebend.“

Punet „Jedem iſt die Verrichtung ſeiner Andacht und
einer religiöſen zur gehörigen Zeit nach Zuläſſigkeit
des Dienſtes zu geſtatten.“

Verhalten de. Seelſorgers te ad
AGd 3 Vorerſt muß bemerkt werden, daß „Perſonen der

Finanzwache“ nicht der Militär⸗, ſondern der Civiljurisdiction
unterſtehen. 98 Reglement, 11 Moralität, Punet 15
ſagt „Die Moralität des Soldaten hat als Stütze ſeines
Pflichtgefühles, ſeiner Treue und Verläßlichkeit eine hohe
Bedeutung für den Dienſt.“

Punct „Character und Lebenswandel de Kriegsmannes
ſollen tadellos ſein.“ bidem 273— Punct 646 ſagt
* Zur Aufrechthaltung der Disciplin iſt den militäriſchen Vor
geſetzten das Recht eingeräumt, Untergebene Wegen erwieſener
ſtrafbarer Handlungen mit angemeſſenen Strafen 3u be
legen.

274., Punct 648 autet „Der militäriſchen Disciplinar—
Strafgewalt unterliegen: Uebertretungen der Militär-Dienſt—
Vorſchriften

276, Punct 651 erklärt: „Der militäriſchen Di  S ·
ciplinar-Strafgewalt Iu unterworfen: a) alle un getiver Dienſt⸗
leiſtung ſtehenden Militärperſonen; die Officiere.

Olmütz Domcapitular Dr o Symersky.
XIV Aufkündigung und Einbringung von Privat⸗

Capitalien). Sowie ein Kirchengeld nicht Ohne Bewilligung
de biſchöfl Ordinariates an Private dargeliehen werden darf,
ſo iſt auch zur Kündigung eines ſolchen Darlehens der ober⸗
behördliche Conſens erforderlich.! Die Kündigung iſt entweder
gerichtlich oder außergerichtlich. Wenn letztere vorausſichtlich

Sparkaſſaeinlagen, die bei dem Kirchenvermögen Wur als zeitweilige
Fructificate der entbehrlichen Barſchaft beſtehen, können im Bedar ohne
Ordinariatsbewilligung behoben werden. Der Schuldner kann ſelbſtverſtändlich,
wenn die eiden Theilen freiſtehende Kündigung im Schuldbriefe bedungen iſt,
jederzeit ünden.
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bei dem Uldner einen Erfolg hat, iſt erſtere Art anzu⸗
wenden, we  e den Vorzug hat, daß auf Grund derſelben auch
die Mandatsklage angeſtrengt werden kann. Die Eingabe iſt
bei dem Gerichte, bei welchem die age auf Zahlung de
Capitales einzubringen wäre, beziehw. In ſſ prenge der
Schuldner ſeinen Wohnſitz hat, Iu doppelter Ausfertigung 3u
überreichen.

Eine olche Kündigung lautet
kr Löbliches Bezirksgericht!
La Ut Schuldſchein Februar 1875 haftet auf der EeMm Herrn

Iſidor Haberkorn gehörigen Realität 8uD Nor 2 mn Wittingau für die Pfarr
kirche Bonifaz ein Darlehenscapital pu 2  —  200 Inter der Bedingung einer
einvierteljährigen Aufkündigung aus Da der Schuldner von jeher mit der
Intereſſenzahlung ſehr ſäumig und gegenwärtig mit den Zinſen ſchon ſeit
2 Jahren M Rückſtande iſt, ſo ſieht ſich die Kirchenvermögens-Verwaltung

Bonifaz N Folge Weiſung ( biſchöflichen Ordinariates veranlaßt, das
bezeichnete Capital dem Schuldner, Herrn idor Haberkorn Rückzahlung
binnen einem Vierteljahre hiemit aufzukünden und bittet daher: Das löbliche

Bezirksgericht geruhe den Herrn Iſidor Haberkorn von dieſer Capitals⸗
kündigung zu verſtändigen.

N Pfar:onifaz den
N N Zechpröpſte

2  N  UII en K Bezirksgericht V Wittingau!
Die Vermögens-Verwaltung der Pfarr⸗
kirche Bonifaz kündigt dem Herrn
Iſidor Haberkorn, Hanusbeſitzer gub
N  er. 2 Iu Wittingau das auf dieſem
Hauſe haftende Satzeapita pr.

einvierteljährig auf
Von dem Ta angefangen, U welchem dem üldner

der gerichtliche Aufkündigungsbeſcheid zugeſtellt wird, läuft
die Kündigungsfriſt. Wenn erwarten ſteht,‚ daß Iu dieſer
Zeit die betreffende N  *  calität Iu andere Hände übergeht, ſo er⸗
ſcheint VO gerathen, die Aufkündigung grundbücherlich anmerken
3u laſſen, wodurch bewirkt wird, daß jeder pätere Erwerber des
unbeweglichen Gutes die geſchehene Aufkündigung gelten aſſen muß,
als bb ſie gegen ihn elbſt gerichtet waäre Ein derartiges Geſuch
(„um die Bewilligung Uun den Vollzug der grundbücherlichen Aumerkung der
geſchehenen einvierteljährigen Aufkündigung der auf em Hauſe N  (V 2 Iun Wittin  —
0 aus dem Schuldſcheine Februar 1875 Gunſten der Pfarrkirche

Bonifaz haftenden Hypothekarforderung pi 20 bei dieſer Satzpoſt“)
iſt mit einem Stempel kr 3u verſehen. Verſtreicht
die Kündigungsfriſt fruchtlos, ſo Qann nach dem Geſetze
2 April 1873 über da Mahnverfahren bei dem Bezirks—
gerichte, gu welchem die Realität de. Schuldners gehört, mun
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lich bder ſchriftlich ein bedingter Zahlungsbefehl nachgeſuchtwerden, (un der geforderte Betrag ohne Hinzurechnung der
Zinſen und Nebengebühren die Summe von 200 nichtüberſteigt. Hat der Schuldner innerhalb der geſetzlichen 11
von Tagen weder Zahlung geleiſtet, noch Widerſpruch, wel—
hen Er ohne Angabe eines Grundes machen kann, erhoben, ſowird dem Gläubiger über ern Anſuchen die Execution auf Grund
des Zahlungsbefehles, der ſich auch auf die ausſtändigen Zinſenund Einbringungskoſten erſtreckt, bewilligt. Unterläßt der Gläu
iger vor Ablauf von 6 Monaten ein olches Anſuchen, ſo Ider Zahlungsbefehl außer Kraft

Wenn die Schuld den Betrag von überſteigt, oder
ein Zahlungsbefehl auf ein Capital Inter 200 durch den erhobenenWiderſpruch unwirkſam geworden iſt, ſo bleibt nichts übrig als die
ſogenannte U age 10 einzureichen. Eine ſolche lautet

Löbliches Bezirksgericht! In dem Schuldſcheine Febr. 1875,der 1 originali beiliegt, hat Herr Iſidor Haberkorn beſtätigt, daß die Pfarrkirche Bonifaz ihm U.  ber ein Anſuchen einen Capitalsbetrag pr. 20
bar dargeliehen Er ver  1  ele ſich zugleich, dieſes Capital mit jährlich5  0  0 an die Pfarrkirche Bonifaz zu verzinſen und nach erfolgter einviertel—
jähriger, eiden Theilen freiſtehender Aufkündigung wieder an mich zurück—zuzahlen Zur Sicherheit dieſer Darlehensforderung pr. ammt Zinſenund allfälligen Einbringungskoſten hat der genannte Schuldner ſein8ub Nr. 12 N Wittingau gelegenes au als beſtelltDer grundbücherliche Einverleibungsaet wurde laut der dem Schuldſcheinebeigeſetzten grundbuchsamtlichen Klauſel VN Vollzug ſetzt Wie der hiergericht—liche (Aufkündigungsbeſcheid) — 0 April 1881 nachweiſet, wurde das m
N  N.  Lede ehende Satzeapital pr. dem Herrn Iſidor Haberkorn von der
Kirchenvermögens-Verwaltung Bonifaz gerichtlich einvierteljährig aufge—kündet un ES iſt dieſer Termin zuu Einzahlung der Forderung Nun fruchtlosabgelaufen. Die gefertigte Kirchenvermögens-Verwaltung ſtellt aher Unter An
ſchluß der Erkenntnißgebühr pr. 2 0 kr die ergebenſte Bitte Das löblicheBezirksgericht geruhe mittelſt eines zu erlaſſenden Zahlungsbefehles dem
Herrn Iſidor Haberkorn aufzutragen, das aus dem Schuldſcheine I1 Febr.1875 für die Kirche Bonifaz auf ſeinem Hauſe Nr 2 V Wittingaupfandrechtlich er geſtellte Darlehenscapital pr. 00 ſammthievon eit April 18  77 bis 5  Ur Zahlung A--

den 5½% Intereſſen
erner die 3u adjuſtirenden Klagekoſtenbinnen Tagen bei ſonſtiger Execution an die Kirche Bonifaz 3U bezahlen.

M U klage weil ſie ein Zahlungsmandat (Zahlungsbeehl) zur Folgehat Wenn vorausſichtlich auch die Mandatsklage nichts hilf und ES derGläubiger auf Execution ankommen 14 ſo erſcheint ES angezeigt, die KlageUrch die Finanz-Procuratur beziehw. einen Rechtsreund anſtrengen zu aſſen,damit die geiſtl Verm.-Verw. möglichſt wenig per2) Wenn die Perſon eine andere geworden ſt, als jene, die die Schuld contrahir hat,
önlich betheiligt erſcheint.

ſo muß S ann heigen: Zu Folge Kaufvertrag (Einantwortung) vurde Herr Georg Kumpf.niller Rechtsnachfolger de8 Iſidor aberkorn, beziehw Uebernehmer der Schuld In der
Die der age un Stem
Mandatsklage ſoll der Kläger auch die Klagekoen liquidiren und deren Adjuſtirung itten

bis 5  0 br., bi 5 fl
pelmarken eizuſchließende Erkenntnißgebühr beträ

bei eträgen Über 800 fl
gt bis 50 incl

l Procent mit 2. rocent Zuſchlag) von dem Steueramte bemeſſen und
ird die Gebühr IIeingehoben.
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An Koſten werden liquidirt: Verfaſſung der Klage

ſchrift kr Stempel hiezu kxr Abſchrift der 2 Beilagen kr
Stempel hiezu 15 br kr. Erkenntnißgebiihr 2 kr.

Bonifaz den Juli 1881
N N Pfarrer.

N N. Zechpröpſte.
Werden gegen den erlaſſenen ZahlungsAuftrag entweder

keine Einwendungen oder nicht rechtzeitig (innerhalb Tagen)
eingebracht, ſo wird derſelbe rechtskräftig und 8 kann auf Grund
desſelben die Execution nachgeſucht werden. Bei erhobenen
Einwendungen wird eine Tagſatzung zur ſummariſchen Verhand⸗—
lung der Streitſache angeordnet.

Die Intabulation einer Mandatsklage ann ebenſo wie
die einer Aufkündigung nachgeſucht werden. Für die lrchen  2
vermögens-Verwaltungen ud Pfründennutznießer iſt Es, wegen
de  U damit verbundenen Odiums, ſehr peinlich, eine Execution
eines Cale 3u veranlaſſen und werden dieſelben Iu äußerſten
Fällen 3u dieſem Mittel greifen. Zu dieſen Fällen gehört,
d  8  8 Kirchencapital n Folge ntwerthung der Realität nicht
mehr die pupillarmäßige Sicherheit genießt und der Uldner
keine Zinſen entrichtet. Da nach 1480 des allg
Forderungen von rückſtändigen Zinſen In drei Jahren erlöſchen,
und 0 Zinſen welche länger als 2 V  ahre aushaften, Im
Executionswege nicht hereingebracht werden können, ſo iſt,
allfällige Verluſte vermeiden, die Intabulation der ausſtändigen
Zinſenſumme erwirken, vpenn Aders für dieſelbe noch eine
entſprechend ſichere Satzpoſt frei iſt und man eben eine Exe⸗
cution vermeiden vill Gewöhnlich wird aber dieſe von Gläu⸗
bigern, we dem Range nach der Kirche nachſtehen, oder
Steuerrückſtänden veranlaßt. In dieſem Falle werden alle Tabular—
gläubiger, alſo auch die Kirchenvermögens-Verwaltung der
NI einem beſtimmten Tage ſtattfindenden Licitation des Reales
verſtändigt, damit dieſe im Hinblick auf ihr Uthaben das
ſelbe erſtehen können. Wenn ein Ankauf des Licitations-Objectes
nicht im Intereſſe der Pfründe und Kirche liegt, ſo iſt S nicht
nöthig, daß die Verwaltungen derſelben bei der Feilbiethung
erſcheinen. edoch iſt E dringend eboten, daß ſie bei der
Liquidirungstagſatzung, deren Tag ebenfalls Gericht bekannt
gegeben wird, gegenwärtig ſind, und dabei die Forderungen an

rückſtändigen Zinſen oder Capital geltend machen und ſich mit
dem Beſitzer wegen Rückzahlung des Capitales oder Be
aſſung vereinbaren. On inzger,

inz. Conſiſtorialrath und Conſ.⸗Secretär.


